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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1954

Norm

B-VG Art9

JME über den Rechtshilfe - und Auslieferungsverkehr JABl 1946/5 allg

StPO §281 Abs1 Z9b

Rechtssatz

Erfolgt eine Auslieferung durch Behörden der deutschen Bundesrepublik wegen eines Verbrechens, so darf keine

Verurteilung erfolgen, wenn sich im Laufe des im Inland durchgeführten Verfahrens herausstellt, daß der der

Auslieferung zugrunde liegende Sachverhalt lediglich eine Übertretung darstellt.
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